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Karlsruher Zeitung vom 12 . Dezember 1822 .

^ 7 ' 15 . der Fortsetzu ng.

Verhandlungen der Badischen Stände .
Zweite Kamme r .

Drevn » dstebenzigste Sitzung . ( 27 - Novbr .)
In Gegenwart der Regicrungskommiffäre Staats -
ininister Frbr . von B erckhei m, Gen . Lieut . v . Schä f-
scr , StaarSrarh Winter , der geh . Rcferendär von
Baue und Nebenius , des Ministerialraths S ch iP -
ycl .

Präsident Föhrenbach .
Nach Eröffnung der Sitzung verlas der Sekretär

v . Jtzsie in ein Entlaffnngsgesuch des Abg . Winter
von Heidelberg , worauf die Kammer beschloß , die
Regierung um Anordnung einer neuen Wahl zu bitten .
Hierauf erstattete der Abg . U h l Kommissionsbericht
über die Wahl eines Abg . deS 2östcn Wahlbezirks
( an Bürgermeister Drehers Stelle . ) Die Wahl war
auf den Vogt und Stenerperäquator Fieß zu Ellmen¬
dingen gefallen , und wurde , da alle gesezlichen Ec -
forderniße in materieller und in formeller Hinsicht vor «
Händen und beobachtet waren , nach gepflogener Be¬
ratung in abgekürzter Form , von der Kammer ge -
gcnshniigt , und beschlossen , die Negierung um bald -
gefalligc Einberufung des Abg . Fieß zu ersuchen.
Hierauf wurde die Bcrathung über § . 24 . des Kon -
scriptionSgesctzes fortgesetzt . Dieser § . , welcher von
denjenigen Gebrechen handelt , die vom Loosen befreien,
sollte nach dem früher « Kommissionsbericht ausgelassen
werden , war aber nach dem Wunsche der Regierungs -
kvmmission abermals a » die Kommission zur Bericht¬
erstattung zurückgewiesen worden , von Jtz stein er¬
stattete mm den Bericht über den - Erfolg des neuer¬
lichen Zusammentritts . Die Kommission zählte folgende
Gebrechen auf , welche vom Loosen befreien sollen. 1 )
Blindheit an beiden Augen 2) Stummheit 3 ) Tanh »
heit 4) Hocker 5 ) Verlust einer Hand oder eines Fu¬
ßes 6) beträchtliches Hinken 7) Geisteszerrüttung und
Blödsinn . Ueber das Dascyn der Gebrechen sich . nro .
2. 3 . und 7 . solle öffentliche Kündbarkeit oder die un -
Mideiitigen Aussagen mehrerer beeidigter Zeugen ,
über die übrigen aber die Visitationsbehörde , wie sie
>n F . 35 . bezeichnet ist , entscheiden. — Die Kammer
beschloß , die Berathung über diesen neuen Vorschlag
in abgekürzter Form vorzunehmcn .

Der Abg . Ziegler war der Meinung , daß Nie¬
mand zum Loosen beigezogen werden solle , der noch -
wendig frey werden müß « , indem sonst dem Distrikte

mehr aufgelegt , und mehr bin Mannschaft gezogen
werden müße , als wenn die Untauglichen zu Hanse
blieben . Denn wenn die Repartition nach der Tota¬
lität der Personen geschehe , welche zum Loosen zn-
sammentrcten , und hiebei mehrere als untauglich aus¬
geschieden würden , so bliebe die gleichgroße Zahl auf
dem Distrikte liegen , und die Nummern der wirklich
Loosenden rückten weiter vor . U - berhaupt glaube er ,
daß es ausser den im Kommissronsberichte verzeichue-
ten , noch mehrere Gebrechen gebe , die absolut un¬
tauglich machten ; er wolle ; . B . mir fragen , ob ein
Mann , der nur Ein Auge habe , nicht auch untaug¬
lich sey ? und wäre diß der Fall , so müße man sa¬
gen : , ,die an beyden Augen blind sind , oder an Ei¬
nem . " Der Reg . Komm , von Baur und der Abg .
von Jtz stein erwiderten , daß über den Reparkik !-
onsfuß schon § . y. die nöthigen Bestimmungen enthal¬
te , und daß nicht bloß die Tauglichen , sondern die
Gesammtheit aller jungen Leute eines Bezirks als
Maaßstab dabey diene. Die Befreiung vom Loosen
solle nur den Zweck haben , daß nicht Lenke nnudchig
an den 'Amtssitz gerufen würden ; deßwegen seyen auch
nur solche Gebrechen aufgezählt , welche durchaus und
unbezweifelt auch von solchen Leuten als Untauglich -
k . itsgrund erkannt werden können , die keine Aerzte
sind. Ein Einäugiger sey aber noch nicht absolut un¬
tauglich , denn es gäbe Staaten z . B . Oesterreich ,
wo solche Leute dienen müßten .

Auf die Aeusserung des Abg . Körner , daß cS
Fälle gäbe , welche Zweifel erregen könnten z. B . wenn
einer einen Mangel an einem Auge habe , und man
wolle ihn nun als einäugig betrachten , bemerkte der
Staatsrath Winter , daß alle Mängel , welche im
tz. nicht verzeichnet seyen , z . B . Einäugigkeit , Kurz ,
sichtigkeit rc . : c . erst von der Visitationsbehörde unter¬
sucht würden . Es falle also durchaus keiner durch ,
und es könne hier nicht die Frage seyn , welche Ge¬
brechen untauglich machen , und es sey bloß ausge¬
sprochen : Die absolut Untauglichen werden nicht zum
Loosen beygezogc» .

Die Nummeru 1 . 2 . 5 . 4 . 5. wurde » hierauf »ach
der Fassung des Kommissionsberichts von der Kammer
angenommen . Der Ausdruck nro . 6 . „ beträchtliches
Hinken ' ^ wurde auf Antrag des Berichterstatters von
Jtzstei » mehrerer Deutlichkeit wille» so gestellt : „ ein
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von Geburt an oder durch eine» Unglücksfall mißbil -
derer zu kürzer oder verkrüppelter Fuß . "

Die Diskussion wurde nun über tz. 2S. eröffnet .
Der Abg . Fecht verlangte nun , daß über seinen frü «
her gestellten Antrag , „ jedem freiwillig eintretendcn
oder durch das Loos gezogenen Rekruten die Summe
von 200 fl. mittelst indirekter Umlage als Unterstützung
zu geben " förmlich diskuttirt und abgestimmt werde .

I » einer weitläustigen Debatte , an welcher die
Abg . Fecht , v . Jtzstein , v . Ehren , Hitzig ,
Daffermann , v. Gleichenstein , Buhl , Ham¬
mer , Dollmätsch , Hüber , nebst mehreren andern
Mitgliedern Antheil nahmen , sprach sich die Mehr ,
heit dahin aus , daß sich zwar die edle Absicht des
Proponenten nicht verkennen lasse , und dieRealisirung
dieses Vorschlags höchst wünschenswert sey , daß aber
zugleich seiner Ausführung , besonders in Kriegszeiten ,
unübersteigliche Hindernisse im Wege stünden , man
daher nichts weiter thun könne , als den Einwohnern
freilassen , ob sie durch Privatvereine zur Unterstützung
der Rekruten beitragen wollten ; die Motion des Abg .
Fecht werde gewiß die Gemüther zur Errichtung söl,
cher Privatvereine anregen .

Bei erfolgter Abstimmung wurde der Fechtische
Antrag mittelst Stimmenmehrheit verworfen , und zur
Beratung des tz . 2ö . selbst übergegangen .

Der § . 28 . , welcher ausspricht , daß Söhne , die
an einem , sie zum Kriegsdienst untauglich machenden
Gebrechen leiden , welches sie aller Fähigkeit , ihre
Eltern zu unterstützen , beraubt , den Eltern nicht auf «
gerechnet werden sollen , wurde nach der Fassung des
Kommissionsberichtes angenommen .

Der § . 2Y . handelt von Aufrechnung der im Kriegt -
dienst stehenden , oder verabschiedeten Söhne . Der
erste Saz wurde unverändert angenommen ; ebenso der
zweyte und dritte Saz . Der vierte Saz sagt :

„ Derjenige , welcher vor beendigter Dienstzeit we<
„ gen Untauglichkeit entlassen worden ist , wird
„ der Familie alsdann nicht aufgerechnet , wenn
„ die Untauglichkeit ihm in einem Feldzug zuge ,
,,stoßen ist ."

Die Kommission hatte bloß die lezten Worte da¬
hin geändert : „ wenn die Untauglichkeit ihm bei
Ausübung seines Dienstes zugestoßen ist, "
welche Fassung die Zustimmung der Kammer erhielt .
Der Abg . Sautier schlug aus Gründen der Billig¬
keit noch den Zusaz vor , daß derjenige welcher wegen
einer Untauglichkeit , die ihn nicht bei Ausübung sei¬
nes Dienstes getroffen hat , wenn er vor vollende «
ter halber Dienstzeit den Abschied erhalten hat ,
der Familie aufgerechnet , dagegen nicht aufgerechnet
werden soll , wenn ihm die Untauglichkeit erst nach
vollendeter halber Dienstzeit zustieß . Nach
einer kurzen Debatte wurde auch dieser Zusaz ange¬
nommen .

Die § tz. 30 . 31 . 32 . und 33 . wurden hierauf ohne
Diskussion nach der Fassung des KommissionsberichteS
von der Kammer genehmigt , und die Sitzung geschlos¬
sen . — In der 74sten Sitzung wurden die Protokolle
zweyer früherer Sitzungen verlesen , welche die Kam¬
mer als richtig anerkannte .
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